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Ablehnung eines Gutachtens als Beweismittel - BSG-Urteil vom         
11.12.1992 - 9a RV 6/92 - 
 
Ablehnung eines Gutachtens als Beweismittel (§§ 118 Abs. 1,          
128 Abs. 1 SGG; 406 ZPO);                                            
hier: BSG-Urteil vom 11.12.1992 - 9a RV 6/92 - (Zurückverweisung     
      an das LSG)                                                    
Das BSG hat mit Urteil vom 11.12.1992 - 9a RV 6/92 - folgendes       
entschieden:                                                         
Leitsatz                                                             
Das Gutachten eines Sachverständigen ist als Beweismittel            
ungeeignet, wenn in seiner Person ein Ablehnungsgrund vorliegt,      
den ein Beteiligter bei Kenntnis mit Sicherheit geltend gemacht      
hätte. Der gesetzliche Rahmen freier Beweiswürdigung ist             
überschritten, wenn das Gericht in Kenntnis des Ablehnungsgrundes    
das Gutachten als Urteilsgrundlage verwendet (Fortführung von        
BSG vom 19.10.1959 - 9 RV 614/56 = SozR Nr. 4 zu § 41 ZPO).          
 

 

 


